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Vergünstigter Familienurlaub für Familien mit kleinerem bis mittlerem Einkommen 

Die Corona -Pandemie hat viele Familien stark belastet. Damit sie sich erholen können, ermöglicht das 

Bundesfamilienministerium Familien mit kleineren oder mittleren Einkommen oder mit Angehörigen mit einer 

Behinderung einen kostengünstigen Familienurlaub. Familien können Kraft tanken, Eltern in ihrer 

Elternkompetenz gestärkt werden und die ganze Familie erholt in den Alltag zurückkehren.  

Familien können durch diese Maßnahme für wenig Geld eine Woche in den Urlaub fahren. Sie bezahlen nur 10 

Prozent der Kosten für die Übernachtung und Verpflegung und die Kosten für die Anreise und Abreise. Sie 

können die Corona-Auszeit für Familien bis zum 31. Dezember 2022 nutzen.  

Die Familienferienzeit können Sie in Anspruch nehmen, wenn Sie mit Ihrem Kind oder mit Ihren Kindern, für 

die Sie Anspruch auf Kindergeld haben, anreisen und dabei eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllen: 

 Sie haben ein kleineres oder mittleres Einkommen, das unter eine bestimmte Grenze fällt oder Sie 

erhalten Leistungen wie zum Beispiel den Kinderzuschlag, Wohngeld oder Grundsicherung 

(Arbeitslosengeld II). Mindestens ein mitreisendes Kind muss in diesem Fall minderjährig sein. 

 Ein Kind von Ihnen hat einen Grad der Behinderung von mindestens 50. Das Kind muss nicht 

minderjährig sein. Das Einkommen spielt keine Rolle. 

 Sie als Elternteil haben einen Grad der Behinderung von mindestens 50. Sie reisen mit 

mindestens einem minderjährigen Kind an. Das Einkommen spielt keine Rolle.  

 

Online-Services Ihrer Familienkasse: schnell und einfach! 

Prüfen Sie Ihren Anspruch auf Kinderzuschlag, beantragen 
Sie direkt online und laden Sie Ihre Nachweise hoch. 

Lassen Sie sich beraten. 

   
 

KiZ-Lotse               Kiz-Online- 
www.kiz-digital.de                          Antrag 
 

 
 

KiZ-Videoberatung     
www.kinderzuschlag.de 

 

Prüfen Sie im Online-Check, ob Sie die 

Voraussetzungen erfüllen: 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/corona-

auszeit-unterkunft-finden/corona-auszeit-online-

check 

Haben Sie Fragen zur Familien-Ferienzeit oder 

möchten Sie mehr Informationen? 

0800 866 11 59 Der Anruf ist kostenlos. 

Schicken Sie eine E-Mail: 

familienferienzeit@kolpinghaeuser.de 

Weitere Informationen finden Sie auf: 

www.bmfsfj.de/corona-auszeit 
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